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Vom Gemeinderat am 12. Januar 2011 (GRB-11-8) zuhanden 
der Gemeindeversammlung vom 28. März 2011 verabschiedet. 
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1. Einleitung 

1.1. Gegenstand der Teilrevision 

Der Kommunale Richtplan Verkehr der Gemeinde Küsnacht wurde im Jahr 2004 einer Gesamtre-
vision unterzogen. Die Gemeindeversammlung hat dieses behördenverbindliche Planwerk mit 
Beschluss vom 24. Oktober 2005 festgesetzt.  

Gegenstand dieser Teilrevision sind die Festlegungen zum öffentlichen Verkehr.  

Mit der Verlängerung der Buslinie 912 von der Haltestelle Itschnach-Fallacher über die Rietstrasse 
und Schüracherstrasse zur Zumikerstrasse kann das Gebiet Hinderriet durch den öffentlichen 
Verkehr besser erschlossen werden. Haltestellen sind bei der Pflegeresidenz Bethesda sowie 
beim Friedhof Hinderriet vorzusehen. 

Die 2009 erarbeitete Marktstudie der Verkehrsbetriebe der Stadt Zürich (VBZ, das marktverant-
wortliche Unternehmen für die Region Unterer Pfannenstil) weist eine Erschliessungslücke für das 
Gebiet Hinderriet aus. Zudem sind zumikerseits der Rietstrasse diverse Bauvorhaben in Planung 
oder bereits ausgeführt worden. Die Rietstrasse ist letztes Jahr ins öffentliche Eigentum über-
nommen worden. Die Bettenanzahl der Pflegeresidenz Bethesda ist durch Erweiterungsbauten 
erhöht worden, und die Busse der Linie 912 weisen bei der Haltestelle Fallacher unproduktive 
Wartezeiten aus. 

Basierend auf diesen Grundlagen und Veränderungen soll im Kommunalen Richtplan Verkehr 
eine Buslinie auf der Rietstrasse und Schüracherstrasse als geplant festgelegt werden. 

 

1.2. Darstellung der Änderungen 

Es werden nur diejenigen Textabschnitte des Berichts zum Kommunalen Richtplan Verkehr von 
2005 erwähnt, welche von der Teilrevision betroffen sind. 

Neue Textteile werden kursiv und fett dargestellt. 

 

1.3. Planungsablauf 

Der Verfahrensablauf sieht wie folgt aus: 

• Entwurf Revisionsvorlage 

• Beratung im Gemeinderat / Verabschiedung zuhanden Anhörung und öffentlicher Auflage 
gemäss § 7 PBG 

• Behandlung der Einwendungen / allenfalls Bereinigung der Vorlage 

• Verabschiedung Antrag und Weisung durch Gemeinderat 

• Beschluss Gemeindeversammlung 

• Genehmigungsverfahren 
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2. Festlegungen 

2.1. Heutige Festlegungen im Bericht 

Der rechtskräftige Kommunale Richtplan Verkehr enthält in Bezug auf den öffentlichen Verkehr 
folgenden Inhalt:  

7.10 Öffentlicher Verkehr 

Kantonale Festlegung 

 Rechtsufrige SBB-Linie Zürich – Rapperswil 

 Forchbahnlinie Stadelhofen – Esslingen 
 

Regionale Festlegung 

 Forchbahn-Depot Forch 

 Güterumschlag Bahnhof Küsnacht 

 Schifffahrtslinie Zürich – Meilen – Rapperswil 

 Buslinie Bellevue – Zollikon – Itschnach beziehungsweise Allmend 

 Buslinie Bahnhof Küsnacht – Itschnach – Zumikon 

 Buslinie Bahnhof Küsnacht – Gartenstrasse 
 

Kommunale Festlegung 

 Keine  

 

2.2. Beantragte Änderung im Bericht 

Der Bericht zum Kommunalen Richtplan Verkehr wird wie folgt ergänzt:  

7.10 Öffentlicher Verkehr 

Kantonale Festlegung 

 Rechtsufrige SBB-Linie Zürich – Rapperswil 

 Forchbahnlinie Stadelhofen – Esslingen 
 

Regionale Festlegung 

 Forchbahn-Depot Forch 

 Güterumschlag Bahnhof Küsnacht 

 Schifffahrtslinie Zürich – Meilen – Rapperswil 

 Buslinie Bellevue – Zollikon – Itschnach beziehungsweise Allmend 

 Buslinie Bahnhof Küsnacht – Itschnach – Zumikon 

 Buslinie Bahnhof Küsnacht – Gartenstrasse 
 

Kommunale Festlegung 

 Buslinie von der Haltestelle Fallacher über die Riet- und Schüracherstrasse zur 
Zumikerstrasse (geplant) 
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2.3. Heutige Festlegungen im Plan 

Der rechtskräftige Kommunale Richtplan Verkehr enthält für das Gebiet Hinderriet folgende Fest-
legungen: 

 

 

 

 

 

Bestehend 
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2.4. Beantragte Änderung im Plan 

Der kommunale Richtplan Verkehr (Plan) wird mit einer Buslinie über die Riet- und Schüra-
cherstrasse (geplant) ergänzt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neu 
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3. Auswirkungen der Teilrevision 

3.1. Allgemein 

Der revidierte Kommunale Richtplan Verkehr sieht die Erschliessung des Gebiets Hinderriet durch 
den öffentlichen Verkehr vor. Dies hat Konsequenzen, die im Folgenden dargestellt werden. 

3.2. Bauliche Entwicklung, Bevölkerung und Arbeitsplätze 

Die Erweiterung des Busangebots in das Gebiet Hinderriet hat keine direkte Auswirkung auf die 
bauliche Entwicklung in diesem Gebiet. 

3.3. Verkehrsentwicklung 

Es ist möglich, jeden Kurs der Linie 912 über die Riet- und Schüracherstrasse zu führen. Es wäre 
aber auch möglich, ein reduziertes Angebot zu fahren. Die Anzahl Fahrten von Montag bis Freitag 
variiert somit zwischen 29 und 50 Fahrten. An Samstagen und Sonntagen ist der Unterschied 
kleiner. Für eine ganze Woche betragen die Anzahl Fahrten 200 bis 321. 

  Anzahl Fahrten  

Kursangebot / Tage Montag – Freitag Samstag Sonn- u. Feiertage Wochentotal 

Alle Kurse 50 36 35 321 

½-Stundentakt 37 36 35 256 

½-Stundentakt, 6 – 20h 29 28 27 200 

Abb.: Anzahl Fahrten abhängig vom Angebot (Basis: aktueller Fahrplan 2010) 

Die Schüracherstrasse wird heute täglich von rund 2'100 Fahrzeugen befahren. In der Morgen-
spitzenstunde zwischen 7.30 und 8.30 Uhr werden rund 150 Fahrzeuge registriert (Quelle: Ver-
kehrserhebung 2009).  

Die Pflegeresidenz Bethesda erhält eine separate Haltestelle vor dem Haupteingang. Die Benüt-
zung des öffentlichen Verkehrs für die Beschäftigten der Pflegeresidenz und die Besucher wird 
damit wesentlich attraktiver. Auch für die Bewohner im Schüracherquartier wird mit dem dichteren 
Haltestellenangebot die Buserschliessung verbessert. Insgesamt dürfte sich dies positiv auf die 
Verkehrsmenge auf der Riet- zur Schüracherstrasse auswirken.  

Da für den Privatverkehr die Verbindung von der Riet- zur Schüracherstrasse und umgekehrt nach 
wie vor untersagt sein wird, ändert sich nichts an der Routenwahl der Autolenkenden. 

Die geringfügige Anzahl Mehrfahrten durch den Busbetrieb über die Riet- und Schüracherstrasse 
ist für die Auslastung der Knoten bei den Einmündungen in die Zumikerstrasse vernachlässigbar. 

3.4. Umwelt  

Die Verlagerung vom motorisierten Individualverkehr auf den öffentlichen Verkehr wirkt sich posi-
tiv auf die Luft- und Lärmsituation aus.  

3.5. Kosten 

Die Kompetenz für die mit der Umsetzung verbundenen Kreditbewilligungen liegt bei der derjeni-
gen Instanz, die von der zum Zeitpunkt der Umsetzung geltenden Gemeindeordnung als zustän-
dig bezeichnet wird. Heute ist dies für einmalige Ausgaben bis Fr. 250'000.– der Gemeinderat, ab 
diesem Betrag bis Fr. 5'000'000.— die Gemeindeversammlung. Die bei der Umsetzung zu erwar-
tenden Kosten werden in die Finanzplanung und in die jeweiligen Voranschläge aufgenommen. 
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Für die Realisierung eines Busbetriebs über die Riet- und Schüracherstrasse ist gemäss Angaben 
der VBZ als marktverantwortlichem Unternehmen von folgenden Kosten auszugehen (± 25%): 

Einmalige baulich bedingte Investitionskosten:  

▪ 2 ungedeckte Haltestellen mit Fahrplanständer à je Fr. 2'500.—  5'000.— 

▪ Schranke bei der Rietstrasse mit Fernsteuerung (falls erforderlich)  30'000.— 

▪ Stromversorgung Schranke  5'000.— 

Total  40'000.— 

Jährlich wiederkehrende Kosten für den Busbetrieb:  

▪ Angebot mit allen Kursen  28'000.— 

▪ Angebot mit ½-Stundentakt, zwischen 6 – 20h  17'000.— 

 

Weitere bauliche Massnahmen an der Riet- bzw. Schüracherstrasse sind nicht erforderlich. Auf-
grund dieser Kostenschätzung und der geltenden Gemeindeordnung ist der Gemeinderat für die 
Kreditbewilligung zuständig. 

4. Mitwirkung 

4.1. Verfahren 

Der Entwurf der Teilrevision des Kommunalen Richtplans Verkehr für das Gebiet Hinderriet wurde 
gemäss § 7 des kantonalen Planungs- und Baugesetzes vom 18. Juni bis zum 16. August 2010 
öffentlich aufgelegt. 

Während dieser Zeit konnte sich jedermann zur Teilrevision äussern und Einwendungen einrei-
chen. Die Einwendung musste einen Antrag und eine Begründung enthalten.  

Parallel zur öffentlichen Auflage wurde die Vorlage dem Kanton zur Vorprüfung und den nach- 
und nebengeordneten Planungsträgern zur Stellungnahme unterbreitet.  

4.2. Resultate aus öffentlicher Auflage, Anhörung und Vorprüfung 

4.2.1. Einwendungen 

Von Privatpersonen sind insgesamt 17 Einwendungen eingegangen. Diese – ausschliesslich An-
wohner der Schüracher- oder Rietstrasse – lehnen die Vorlage ab und beantragen den Rückzug 
oder die Rückweisung des Geschäftes, insbesondere aus folgenden Gründen: 

– Bedürfnis nicht vorhanden, nicht seriös abgeklärt; Marktstudie kein Bedürfnisnachweis 

– kein Umsteigeeffekt, Nutzen nicht vorhanden 

– Erhebung Verkehrsaufkommen nicht korrekt (Antrag auf neue Zählung) 

– negative Luft- und Lärmsituation durch Busverkehr (Tempo 30 sei durchzusetzen) 

– "Zwängerei" nach ablehnendem Entscheid der Gemeindeversammlung vom 24. Oktober 2005 

Ein Teil der Einwender schlägt kostengünstigere Alternativen wie Rufbus, Shuttle-Kleinbus, indi-
viduelle Fahrten etc. vor. 

Drei Privatpersonen äussern ihre Zustimmung und sichern ihre Unterstützung für die Ver-
besserung der Erschliessung des Gebiets zu. Zudem wurde ein von ca. 180 Personen un-
terzeichneter Antrag eingereicht, wonach die Vorlage unabhängig von allfälligen Rückweisungs-
anträgen den Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung zum Entscheid vorgelegt werden 
soll. Eine von der Pflegeresidenz Bethesda organisierte und von 184 Personen unterzeichnete 
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Petition verlangt eine bessere Verkehrsanbindung des Gebiets Hinderriet an das öffentliche Ver-
kehrsnetz. 

4.2.2. Anhörung und Vorprüfung 

Von den Nachbargemeinden sind keine materiell relevanten Stellungnahmen eingegangen. Die 
Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP) und die Regionalplanung Zürich und Umgebung 
(RZU) begrüssen die Verlängerung der Buslinie. Die Verkehrsbetriebe der Stadt Zürich (VBZ) ver-
langen noch genauere Abklärungen bei der Realisierung, sind aber grundsätzlich ebenfalls mit der 
Vorlage einverstanden. 

Das kantonale Amt für Raumordnung und Vermessung (ARV) erklärt sich grundsätzlich mit der 
Vorlage einverstanden. Jedoch müsse die Vorlage vor Beschlussfassung noch der regionalen 
Verkehrskonferenz (RVK) unterbreitet werden. 

4.2.3. Behandlung der Einwendungen 

Aufgrund der vielen eingegangenen Einwendungen wurden die von verschiedenen Einwendern 
vorgeschlagenen alternativen Erschliessungslösungen wie Rufbus, Shuttle-Kleinbus, Sammeltaxi 
etc., eingehend geprüft und die Vor- und Nachteile der vorgeschlagenen Erschliessungslösung 
vertieft. 

Das beauftragte Büro asa kommt in ihrem Gutachten vom 15. Dezember 2010 zum Schluss, dass 
im Bereich Pflegeresidenz Bethesda und dem umliegenden Wohngebiet eine klare Nachfrage 
nach einer Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr bestehe, die mit einem halbstündigen An-
gebot der Buslinie 912 kostengünstig und einfach abgedeckt werden kann. Sämtliche geprüften 
Alternativen schneiden bezüglich Verhältnismässigkeit, Effizienz und Wirtschaftlichkeit schlechter 
ab, da sie mindestens ein zusätzliches Fahrzeug inkl. Personal benötigen, wobei nebst den hohen 
Kosten insbesondere die fehlende Integration ins Angebot des öffentlichen Verkehrs der ganzen 
Region negativ ins Gewicht fällt. 

Bei einem Halbstundentakt zwischen 6 und 20 Uhr ist mit 28 Buskursen pro Tag zu rechnen, was 
bei einem durchschnittlichen Tagesverkehr von 2'100 Fahrzeugen in der Schüracherstrasse 
(Quelle: Verkehrserhebung 2009) eine Zunahme von 1,3 % ergibt. Diese Zunahme kann bereits 
bei einer sehr kleinen Änderung des Modal-Splits (Verteilung der Fahrten auf die verschiedenen 
Verkehrsmittel) kompensiert werden. Es kann davon ausgegangen werden, dass dieses attraktive 
Angebot des öffentlichen Verkehrs vermehrt genutzt wird, was zu weniger Fahrten durch den mo-
torisierten Individualverkehr führen wird. Auch der durch die weitere Überbauung des Gebiets ver-
ursachte Mehrverkehr kann zu einem Teil vom öffentlichen Verkehr aufgefangen werden. Dies 
wird sich auch positiv auf die Luft- und Lärmsituation auswirken. 

Aufgrund dieser Abklärungen ergibt sich, dass sämtliche Einwendungen abzulehnen sind. 

5. Inkrafttreten 

Die Änderung des Kommunalen Richtplans Verkehr muss von der Baudirektion genehmigt wer-
den. Er tritt mit der Publikation der kantonalen Genehmigung in Kraft. 


